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RS OGH 1994/5/10 14Os62/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1994

Norm

StGB §102 Abs1

StGB §102 Abs2 Z1

Rechtssatz

Ob in einem konkreten Fall tatsächlich durch die Art und Weise des Täterverhaltens der von den Betro7enen

ernstzunehmende Eindruck einer Geiselherrschaft durch Bedrohung von Leib und Leben des Tatopfers erzeugt

worden ist, ist eine Tatfrage, deren Lösung allerdings dann, wenn Opfer das eigene Kind oder ein sonstiger naher

Angehöriger des Täters ist, einer kritischen Sachverhaltsinterpretation bedarf.
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